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Art. 1 Anzeige von Gefahrenumständen bei Vertragsabschluss 

Der Versicherungsnehmer hat bei Abschluss des Vertrages alle ihm bekannten Umstände, die 

für die Übernahme der Gefahr erheblich sind, dem Versicherer wahrheitsgemäß und 

vollständig anzuzeigen. Ein Umstand, nach welchem der Versicherer ausdrücklich und 
schriftlich gefragt hat, gilt im Zweifel als erheblich. Bei schuldhafter Verletzung dieser Pflichten 

kann der Versicherer nach Maßgabe der §§ 16 bis 21 des Versicherungsvertragsgesetzes 1958 

(BGBL 2/1959 in der letztgültigen Fassung) (VersVG) vom Vertrag zurücktreten und wird 

diesfalls von der Verpflichtung zur Leistung frei.  

Art. 2 Gefahrerhöhung 

1. Nach Vertragsabschluss darf der Versicherungsnehmer ohne Einwilligung des Versicherers 

keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten. 

Erlangt der Versicherungsnehmer Kenntnis davon, dass eine Gefahrerhöhung ohne sein 
Wissen oder ohne seinen Willen eingetreten ist, hat er dem Versicherer unverzüglich schriftlich 

Anzeige zu erstatten. 

2. Tritt nach dem Vertragsabschluss eine Gefahrerhöhung ein, kann der Versicherer kündigen. 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Abs. 1 genannten Pflichten, ist der Versicherer 

außerdem nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen von der Verpflichtung zur Leistung 

frei. 

3. Die Bestimmungen der vorstehenden Absätze finden auch Anwendung auf eine in der Zeit 

zwischen Stellung und Annahme des Versicherungsvertrages eingetretene Gefahrerhöhung, 

die dem Versicherer bei der Annahme des Antrages nicht bekannt war. 

4. Im Übrigen gelten die §§ 23 - 32 VersVG. 

 

Art. 3 Sicherheitsvorschriften 

1. Verletzt der Versicherungsnehmer gesetzliche, polizeiliche oder vereinbarte 

Sicherheitsvorschriften oder duldet er ihre Verletzung, kann der Versicherer innerhalb eines 
Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, die Versicherung mit 

einmonatiger Frist kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn der Zustand 

wiederhergestellt ist, der vor der Verletzung bestanden hat. 

2. Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall nach 

der Verletzung eintritt und die Verletzung auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des 

Versicherungsnehmers beruht. Die Verpflichtung zur Leistung bleibt bestehen, wenn die 

Verletzung keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalles oder soweit sie keinen 

Einfluss auf den Umfang der Entschädigung gehabt hat oder wenn zur Zeit des 

Versicherungsfalles trotz Ablaufes der Frist die Kündigung nicht erfolgt war. 

3. Im Übrigen gilt § 6 VersVG. Ist mit der Verletzung einer Sicherheitsvorschrift eine 
Gefahrerhöhung verbunden, finden auch die Bestimmungen über die Gefahrerhöhung 

Anwendung. 

 

Art. 4 Prämie, Beginn und Ende des Versicherungsschutzes 

1. Der Versicherungsnehmer hat die erste Prämie einschließlich der Nebengebühren gegen 

Aushändigung der Polizze, Folgeprämien einschließlich Nebengebühren an den in der Polizze 

festgesetzten Zahlungsterminen zu entrichten. 

2. Der Versicherungsschutz beginnt mit der Einlösung der Polizze, jedoch nicht vor dem darin 

festgesetzten Zeitpunkt. Wird die erste Prämie erst nach diesem Zeitpunkt eingefordert, 

alsdann aber binnen 14 Tagen oder ohne verschuldeten weiteren Verzug bezahlt, beginnt der 

Versicherungsschutz zu dem in der Polizze festgesetzten Zeitpunkt. 

3. Für die Folgen nicht rechtzeitiger Prämienzahlung gelten die §§ 38, 39, 39a bzw. 91 VersVG.  
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4. Die gerichtliche Geltendmachung des Anspruchs auf rückständige Folgeprämien kann nur 

innerhalb eines Jahres nach Ablauf der nach §§ 39 bzw. 91 VersVG gesetzten Zahlungsfristen 

erfolgen. 

5. Wird der Versicherungsvertrag während der Versicherungsperiode oder sonst vorzeitig 

aufgelöst, so gebührt dem Versicherer die Prämie für die bis dahin verstrichene 

Vertragslaufzeit, soweit nicht Sonderbestimmungen anderes vorsehen. Endet der 

Versicherungsvertrag vor Ablauf der Vertragszeit wegen Wegfalls des Interesses, gebührt dem 
Versicherer die Prämie, die er hätte erheben können, wenn die Versicherung nur bis zu dem 

Zeitpunkt beantragt worden wäre, in welchem der Versicherer von dem Wegfall des Interesses 

Kenntnis erlangt. Tritt der Versicherer nach § 38 (1) VersVG zurück, weil die erste Prämie nicht 

rechtzeitig gezahlt wurde, kann er eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 

6. Hat der Versicherer mit Rücksicht auf die vereinbarte Vertragslaufzeit eine Ermäßigung der 

Prämie gewährt (Dauerrabatt), kann er bei einer vorzeitigen Auflösung des Vertrages die 

Nachzahlung des Betrages fordern, um den die Prämie höher bemessen wäre, wenn der 

Vertrag nur für den Zeitraum abgeschlossen worden wäre, während dessen er tatsächlich 

bestanden hat (Berechnung der Nachzahlung – siehe Polizze). Wird der Versicherungsvertrag 

nach einem Versicherungsfall vom Versicherer gekündigt, kann eine solche Nachzahlung nicht 
gefordert werden, es sei denn, dass die Kündigung durch den Versicherer wegen Arglist 

erfolgte. 

7. War die Prämie für mehrere Jahre vorausgezahlt, wird der Betrag einbehalten, den der 

Versicherer bei Abschluss der Versicherung für die abgelaufene Zeit berechnet haben würde; 

der Mehrbetrag wird zurückerstattet. 

 

Art. 5 Wirkung des Konkurses und des Ausgleichverfahrens 

Der Versicherer kann nach Eröffnung des Konkurses oder des Ausgleichverfahrens über das 

Vermögen bzw. der Anordnung der Zwangsverwaltung über die Liegenschaft des 

Versicherungsnehmers den Vertrag mit einer Frist von einem Monat kündigen. 

Art. 6 Mehrfache Versicherung 

Nimmt der Versicherungsnehmer bei einem anderen Versicherer für das versicherte Interesse 

eine Versicherung gegen dieselben Gefahren, hat er dem Versicherer unverzüglich den 

anderen Versicherer und die Versicherungssumme anzuzeigen. 

Art. 7 Überversicherung, Doppelversicherung 

1. Die Versicherung darf nicht zu einer Bereicherung führen. Auch wenn die 

Versicherungssumme den Versicherungswert übersteigt (Überversicherung), hat der 

Versicherer nicht mehr als die bedingungsgemäße Ersatzleistung zu erbringen. 

2. Übersteigt die Versicherungssumme den Versicherungswert erheblich, können der 

Versicherungsnehmer und der Versicherer nach § 51 VersVG eine Herabsetzung der 

Versicherungssumme und der Prämien verlangen. Eine tariflich festgelegte Mindestprämie 

bleibt unberührt. 
3. Im Falle der Doppelversicherung gelten die §§ 59 und 60 VersVG. 

 

Art. 8 Veräußerung der versicherten Sache 

Auf die Veräußerung der versicherten Sache finden die Bestimmungen der §§ 69 bis 71 VersVG 

Anwendung. 

Art. 9 Versicherung für fremde Rechnung 
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Auf die Versicherung für fremde Rechnung finden die Bestimmungen der §§ 74 bis 80 VersVG 

Anwendung. 

Art. 10 Begrenzung der Entschädigung; Unterversicherung 

Die Versicherungssumme bildet die Grenze für die Ersatzleistung des Versicherers und zwar ist 

die Ersatzleistung für die unter jeder einzelnen Pos. der Polizze versicherten Sachen durch die 

für die betreffende Pos. angegebene Versicherungssumme begrenzt. 

Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert siehe die Bestimmungen über 

den Versicherungswert in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen der betreffenden 

Sachversicherungssparte zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls (Unterversicherung), wird 

der Schaden nur nach dem Verhältnis der Versicherungssumme zum Versicherungswert 
ersetzt. Ob eine Unterversicherung vorliegt, ist für jede Position der Polizze gesondert 

festzustellen.  

         
Art. 11 Sachverständigenverfahren 

1. Jeder Vertragspartner kann verlangen, dass Ursache und Höhe des Schadens durch 

Sachverständige festgestellt werden. Die Entscheidung der Sachverständigen ist dann nicht 

verbindlich, wenn sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweicht. Die 

Feststellung erfolgt in diesem Fall durch gerichtliches Urteil. Das Gleiche gilt, wenn die 

Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern. 
2. Für das Sachverständigenverfahren gelten, soweit im Folgenden nichts Abweichendes 

bestimmt wird, die Bestimmungen der Zivilprozessordnung über Schiedsgerichte: 

 

a) Jeder Vertragspartner ernennt einen Sachverständigen. Jeder Vertragspartner kann den 

anderen unter Angabe des von ihm gewählten Sachverständigen zur Ernennung des 

zweiten Sachverständigen schriftlich auffordern. Erfolgt diese Ernennung nicht binnen 

zwei Wochen nach Empfang der Aufforderung, wird auf Antrag des anderen 

Vertragspartners der zweite Sachverständige durch das für den Schadenort zuständige 

Bezirksgericht ernannt. In der Aufforderung ist auf diese Folge hinzuweisen. Beide 

Sachverständige wählen vor Beginn des Feststellungsverfahrens einen Dritten als 
Obmann. Einigen sie sich nicht, wird der Obmann auf Antrag eines Vertragspartners oder 

beider Vertragspartner durch das für den Schadenort zuständige Bezirksgericht ernannt.  

b) Die Sachverständigen reichen ihre Feststellung gleichzeitig dem Versicherer und dem 

Versicherungsnehmer ein. Weichen die Ergebnisse der Feststellung voneinander ab, 

übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die 

strittig gebliebenen Punkte innerhalb der Grenzen beider Feststellungen und reicht 

seine Feststellung gleichzeitig dem Versicherer und dem Versicherungsnehmer ein. 

c) Jeder Vertragspartner trägt die Kosten seines Sachverständigen, die Kosten des 

Obmannes tragen beide zur Hälfte.   

 
3. Aufgrund der Feststellung der Sachverständigen oder des Obmannes wird die Entschädigung 

berechnet. 

4. Durch das Sachverständigenverfahren werden die Pflichten des Versicherungsnehmers im 

Schadenfall nicht berührt. 
 

Art. 12 Schuldhafte Herbeiführung des Versicherungsfalles; Obliegenheitsver-
letzung nach Eintritt des Versicherungsfalles 
 

1. Wenn der Versicherungsnehmer oder eine der in leitender Stellung für die Betriebsführung 

verantwortlichen Personen den Versicherungsfall vorsätzlich oder grobfahrlässig herbeiführt, 

ist der Versicherer dem Versicherungsnehmer gegenüber von jeder Verpflichtung zur Leistung 
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aus diesem Versicherungsfall frei. Werden von den in Abs. 1 genannten Personen nach Eintritt 

des Versicherungsfalles zu erfüllende Obliegenheiten grobfahrlässig oder vorsätzlich verletzt, 

tritt Leistungsfreiheit nach Maßgabe des § 6 Abs. 3 VersVG ein. 

2. Ist der Versicherungsnehmer oder eine der in leitender Stellung für die Betriebsführung 

verantwortlichen Personen wegen des herbeigeführten Schadens oder wegen eines bei der 

Feststellung der Leistungspflicht oder bei der Ermittlung der Entschädigung begangenen 

Betruges oder Betrugsversuches rechtskräftig zu einer Strafe verurteilt, so gilt die 

Leistungsfreiheit als festgestellt. 
 

Art. 13 Fälligkeit der Entschädigung 

1. Die Entschädigung ist erst nach ihrer vollständigen Feststellung fällig. Die Fälligkeit tritt jedoch 

unabhängig davon ein, wenn der Versicherungsnehmer nach Ablauf zweier Monate seit dem 
Begehren nach einer Geldleistung schriftlich eine Erklärung des Versicherers verlangt, aus 

welchen Gründen die Erhebungen noch nicht beendet werden konnten und der Versicherer 

diesem Verlangen nicht binnen eines Monats entspricht. 

2. Einen Monat nach Anzeige des Versicherungsfalles kann der Versicherungsnehmer als 

Teilzahlung den Betrag verlangen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. Der Lauf 

der Frist ist gehemmt, solange infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die 

Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann. 

3. Der Versicherer ist berechtigt, die Zahlung aufzuschieben, 

 
a) wenn Zweifel über die Berechtigung des Versicherungsnehmers zum Zahlungsempfang 

bestehen, bis zur Beibringung des erforderlichen Nachweises; 

b) wenn eine polizeiliche oder strafgerichtliche Untersuchung aus Anlass des Schadens 

gegen den Versicherungsnehmer eingeleitet wurde, bis zur Erledigung dieser 

Untersuchung. 

 

4. Wenn der Entschädigungsanspruch nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr gerichtlich 

geltend gemacht wird, nachdem der Versicherer dem Versicherungsnehmer gegenüber den 

erhobenen Anspruch zumindest mit der Anführung einer der Ablehnung derzeit zugrunde 

gelegten Tatsache und der diesbezüglichen gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmung sowie 
unter Angabe der mit dem Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolge schriftlich abgelehnt hat, 

ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.  

5. Im Übrigen gelten die §§ 11 und 12 VersVG. 
 

Art. 14 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall 

1. Hat nach Eintritt eines Versicherungsfalles der Versicherer seine Leistungsverpflichtung dem 

Versicherungsnehmer gegenüber anerkannt, eine Leistung erbracht oder die Erbringung der 

fälligen Versicherungsleistung verweigert, so ist jeder Vertragspartner berechtigt, den 

Versicherungsvertrag zu kündigen. Ein solches Kündigungsrecht besteht auch, wenn es über 

die Erbringung der Versicherungsleistung zu einem Sachverständigenverfahren oder zum 
Rechtsstreit kommt. Die Kündigung ist nur innerhalb eines Monats seit Anerkennung der 

Leistungspflicht, Erbringung einer Leistung oder der Verweigerung der fälligen 

Versicherungsleistung oder der Zustellung der Entscheidung des Sachverständigenausschusses 

oder seit Eintritt der Rechtskraft eines im Rechtsstreit über die Versicherungsleistung 

ergangenen Urteils zulässig. Der Versicherer hat eine Kündigungsfrist von einem Monat 

einzuhalten. Der Versicherungsnehmer kann nicht für einen späteren  Zeitpunkt als den 

Schluss der laufenden Versicherungsperiode kündigen.  

2. Für die Kündigung nach einem Haftpflichtversicherungsfall im Rahmen nach Zillertaler 

Wording gilt Folgendes:  

a) Hat nach dem Eintritt des Versicherungsfalles der Versicherer seine Verpflichtung zur 
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Leistung der Entschädigung dem Versicherungsnehmer gegenüber anerkannt oder die 

Leistung der fälligen Entschädigung verweigert, so ist jeder Teil berechtigt, das 

Versicherungsverhältnis zu kündigen. Das gleiche gilt, wenn der Versicherer dem 

Versicherungsnehmer die Weisung erteilt, es über den Anspruch des Dritten zum 

Rechtsstreit kommen zu lassen. 

b) Die Kündigung ist nur innerhalb eines Monats seit der Anerkennung der 

Entschädigungspflicht oder der Verweigerung der Entschädigung oder seid Eintritt der 

Rechtskraft des im Rechtstreit mit dem Dritten ergangenen Urteils zulässig. Der 
Versicherungsnehmer hat eine Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten. Der 

Versicherer kann nicht für einen späteren Zeitpunkt als den Schluss der laufenden 

Versicherungsperiode kündigen.  

 

Art. 15 Rückgriffsrecht 

Auf das Rückgriffsrecht findet die Bestimmung des § 67 VersVG Anwendung. 

Art. 16 Form der Erklärungen, Änderung der Versicherungsbedingungen 

Für sämtliche Anzeigen und Erklärungen des Versicherungsnehmers an den Versicherer ist die 

geschriebene Form erforderlich, sofern nicht die Schriftform ausdrücklich und mit gesonderter 
Erklärung vereinbart wurde. Der geschriebenen Form wird durch Zugang eines Textes in 

Schriftzeichen entsprochen, aus dem die Person des Erklärenden hervorgeht (z. B. Telefax oder 

E-Mail). Schriftform bedeutet, dass dem Erklärungsempfänge das Original der Erklärung mit 

eigenhändiger Unterschrift des Erklärenden zugehen muss. Wenn der Versicherungsnehmer 

seinen Wohnsitz wechselt, hat er die neue Adresse dem Versicherer mitzuteilen. Andernfalls 

richtet der Versicherer seine Erklärungen rechtswirksam an die letzte ihm bekannte Adresse. 

Dazu genügt ein nicht eingeschriebener Brief. Hinsichtlich der Schadenanzeigen siehe die 

Bestimmungen über die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im Schadenfall in den 

allgemeinen Versicherungsbedingungen der betreffenden Sachversicherungssparte. 

Art. 17 Automatische Vertragsverlängerung 

Beträgt die vereinbarte Vertragsdauer mindestens ein Jahr, verlängert sich der Vertrag um 

jeweils ein Jahr, wenn er nicht rechtzeitig gekündigt wird. Zu Versicherungsverträgen, deren 

Abschluss zum Betrieb eines Unternehmens des Versicherungsnehmers gehört 

(Unternehmerverträge), ist der Vertrag spätestens drei Monate, zu anderen Verträgen 

(Verbraucherverträge) spätestens einen Monat vor Ablauf zu kündigen. Für die Erklärung der 
Ablaufkündigung steht die gesamte Vertragslaufzeit, unter Beachtung der zuvor bestimmten 

Frist von einem Monat bzw. von drei Monaten, zur Verfügung. Zu Verbraucherverträgen ist 

vereinbart, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer auf die Rechtsfolge der 

Vertragsverlängerung bei unterlassener Kündigung frühestens vier Monate, spätestens aber 

drei Monate vor Ablauf der vereinbarten Laufzeit besonders hinweisen wird. 

Beträgt die vereinbarte Vertragsdauer weniger als ein Jahr, endet der Vertrag ohne Kündigung.   
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Erläuterungen zur Fahrrad / E-Bike Versicherung 

Auf die Versicherung finden die Bestimmungen der Allgemeinen Bedingungen für die Sachversicherung 

(ABS Fassung 01/2022) Anwendung. 

Versicherungsumfang 

Versichert werden können nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtige Fahrräder und 

Fahrräder mit Tretunterstützung (Pedelecs, E- Bikes auch aus Carbon), welche nicht älter als fünf Jahre 

sind. Als versichert sind für deren Funktion dienende Teile (wie Sattel, Lenker, Lampen, Gepäckträger 

einschließlich des Akkus). Der Versicherungsumfang richtet sich nach den vereinbarten Bedingungen. 

Vertragsbestimmungen 

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten regeln sich nach dem Antrag und  

a)  den Allgemeinen Bedingungen für die Sachversicherung (ABS); 

b) den Besonderen Bedingungen für die Versicherung von Fahrrädern und E-Bikes; 

c) etwaigen besonderen Vereinbarungen, den gesetzlichen sowie den nachfolgenden 

Bestimmungen. 

Anwendungsbereich 

Der Versicherungsschutz besteht weltweit ohne zeitliche Begrenzung.   

Vertragsbeginn/-ablauf 

Vertragsbeginn ist frühestens der Tag der Antragstellung. Ein Vertragsbeginn vor diesem Zeitpunkt ist 

unzulässig. Hat der Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, so verlängert er sich automatisch 

um jeweils ein weiteres Jahr, wenn er nicht gem. Art. 17 ABS gekündigt wurde. Die Vertragsdauer darf 

höchstens drei Jahre betragen, dies gilt auch bei Ersatzverträgen. 

Aushändigung der Vertragsbedingungen 

Die Allgemeinen Vertragsbestimmungen sowie die in Betracht kommenden Besonderen 

Versicherungsbedingungen haben Sie vor Vertragsabschluss erhalten, entweder in Papierform, auf 
einem Datenträger (USB / CD) oder Sie haben die Dokumente online  unter www.vereint.versicherung 

oder per E-Mail office@vereint.versicherung zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt bekommen. 

Gebührenregelung 

Gebühren und Kosten für die Aufnahme des Antrages oder aus anderen Gründen werden nicht 

erhoben. 

Personenbezogene Bezeichnungen beziehen sich auf alle Geschlechter in gleicher Weise.  
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Art. 1 Vertragsparteien 

Versicherungsnehmer ist die auf der Versicherungspolizze aufgeführte Person, die für das 

jeweilige Fahrrad- / E-Bike den Versicherungsschutz erworben hat. Versicherungsschutz 

besteht für das jeweils versicherte Fahrrad oder E-Bike für den privaten und beruflichen 
Gebrauch. 

 

Art. 2 Beginn, Dauer und Ende des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt mit dem vereinbarten Zeitpunkt und endet mit dem 

vereinbarten Zeitpunkt oder mit der Kündigung / Beendigung des Vertrages. Bei Verträgen von 

mindestens einem Jahr verlängern sich diese stillschweigend um ein weiteres Jahr gem. Art. 

17 ABS.  
 

Art. 3 Allgemeine Bestimmungen 

1. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung 
   Es gelten die bei Versicherungsbeginn gültigen und an den Versicherungsnehmer zuvor 

ausgehändigten Versicherungsbedingungen. 

2. Angaben zum Vertragsabschluss, zum Beginn der Versicherung und des 
Versicherungsschutzes sowie zur Antragsfrist 
Angaben zum Beginn des Versicherungsschutzes ergeben sich aus den 

Versicherungsbedingungen. Der Versicherungsschutz beginnt mit der Einlösung der Polizze, 
jedoch nicht vor dem darin festgesetzten Zeitpunkt. Wird die erste Prämie erst nach diesem 

Zeitpunkt eingefordert, alsdann aber binnen 14 Tagen bezahlt, beginnt der 

Versicherungsschutz zu dem in der Polizze festgesetzten Zeitpunkt. 

3. Kaufpreis 

Als Kaufpreis im Sinne dieser Versicherungsbedingungen gilt immer der zum Zeitpunkt des 

Kaufs des Fahrrades oder E-Bike marktübliche, unrabattierte Kaufpreis (Listenpreis), auch 

wenn tatsächlich ein geringerer Kaufpreis gezahlt wurde.  

 

Art. 4 Versicherte Sachen 

Versichert sind: 

a) gemäß KFG i.d.j.g.F. nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtige Fahrräder und 

Fahrräder mit Tretunterstützung (Pedelecs, E-Bikes, auch aus Carbon); 

b) für deren Funktion dienende Teile (wie Sattel, Lenker, Lampen, Gepäckträger) ̶ 

einschließlich des Akkus, des zur Diebstahlsicherung mitgeführten eigenständigen 

Schlosses und mitgeführte elektronische Diebstahlsicherungen; 

c) soweit nicht nach b) versichert, Zubehör wie z. B. Kindersitz, Fahrradkorb und Anhänger, 

es sei denn dies ist gemäß Artikel 6. Pkt. 6.2 lit. a ausgeschlossen. 

Die Entschädigungsleistung für Zubehör inkl. Gepäck ist 350,00 Euro pro 

Versicherungsfall und auf 1.000,00 Euro begrenzt. 

Art. 5 Nicht versicherte Sachen 

Nicht versichert sind: 

a)  Elektrofahrräder, für die eine Zulassungs- und Versicherungspflicht besteht; 

b)  Velomobile / vollverkleidete Fahrräder; 

c)  Eigenbauten; 
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d)  Dirt-Bikes; 

e)  nachträglich angebaute optische und / oder elektronische Zubehörteile, wie 

 Navigationssysteme, Action-Cams etc. 

 

Art. 6 Versicherte Gefahren und Schäden 

1. Allgemein 
   Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch nachfolgend 

beschriebene Gefahren und Schäden beschädigt oder zerstört werden oder infolgedessen 

abhandenkommen: 

a) Fahradunfall; 

Als Unfall gilt ein unmittelbar von außen plötzlich mit mechanischer Gewalt auf das 

Fahrrad oder E- Bike / Pedelec einwirkendes Ereignis.  

Versicherungsschutz besteht auch für Fahrräder und E-Bikes / Pedelecs, die mit einem 

Kraftfahrzeug, Wasserfahrzeug oder öffentlichen Verkehrsmittel befördert werden und 

durch einen Unfall des Transportmittels zerstört oder beschädigt werden oder 

infolgedessen abhandenkommen. 

b) Fall- oder Sturzschäden; 

Versichert ist das Umfallen des Fahrrades oder E-Bikes / Pedelecs sowie der Sturz mit 

dem Fahrrad oder E-Bike / Pedelec – auch ohne äußere Einwirkung. 

c) Vandalismus; 

Vandalismus liegt vor, wenn ein Täter versicherte Sachen vorsätzlich beschädigt oder 

zerstört (Sachbeschädigung). 

d) Brand, Blitzschlag, Explosion; 

e) Sturm, Hagel, Überschwemmung, Lawinen, Erdrutsch; 

f) Bedienungsfehler und unsachgemäße Handhabung; 

g) Material, Produktions- und Konstruktionsfehler. Versicherungsschutz gilt nach Ablauf 

der gesetzlichen Verjährungsfrist für die Ansprüche aus Sachmängelhaftung.      

 

2. Diebstahl  

Weiterhin wird für das Abhandenkommen des versicherten Fahrrades / E-Bikes durch die 

folgenden Gefahren Schutz gewährt: 

a) Diebstahl: 

Fahrräder, Fahrradanhänger und E-Bikes / Pedelecs sind nur versichert, sofern sie in 

verkehrsüblicher Weise durch ein Schloss oder mindestens in gleichwertiger Weise 
gesichert wurden (z. B. wenn Fahrräder an einem Fahrradträger mit abschließbarem 

Rahmenhalter befestigt sind oder sich in einem verschlossenen Innen- oder Kofferraum 

eines Kraftfahrzeuges befinden). 

          Lose mit genannten Gegenständen verbundene und regelmäßig deren Gebrauch 

dienende Sachen werden nur ersetzt, wenn sie zusammen mit den genannten 

Gegenständen entwendet worden sind. 

b) Einbruchdiebstahl, sofern: 

 das versicherte Fahrrad / E-Bike in einem geschlossenen Bereich verwahrt wurde; 

 sich das versicherte Fahrrad / E-Bike in einem verschlossenen Haus, verschlossenen 

Wohnung oder einem verschlossenen Raum eines Gebäudes befand; 
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c) Raub und Plünderung sind in folgenden Fällen gegeben: 

 Anwendung von Gewalt: Der Räuber wendet gegen den Versicherungsnehmer 

Gewalt an, um dessen Widerstand gegen die Wegnahme versicherter Sachen 

auszuschalten. Gewalt liegt nicht vor, wenn versicherte Sachen ohne Überwindung 

eines bewussten Widerstandes entwendet werden (einfacher Diebstahl / 
Trickdiebstahl); 

 Androhung einer Gewalttat mit Gefahr für Leib oder Leben: Der 

Versicherungsnehmer gibt Sachen heraus oder lässt sie sich wegnehmen, weil der 

Räuber eine Gewalttat mit Gefahr für Leib oder Leben androht;   

 Wegnahme nach Verlust der Widerstandskraft: Dem Versicherungsnehmer wird 

das versicherte Fahrrad / E-Bike weggenommen, weil seine Widerstandskraft 

ausgeschaltet war. Der Verlust der Widerstandskraft muss seine Ursache in einer 

Beeinträchtigung des körperlichen Zustands des Versicherungsnehmers haben. 
Diese Beeinträchtigung muss unmittelbar vor der Wegnahme bestanden haben und 

durch einen Unfall oder eine sonstige nicht verschuldete Ursache wie z. B. eine 

Ohnmacht oder ein Herzinfarkt entstanden sein; 

 Plünderung ist das gewaltsame, widerrechtliche Aneignen von Sachen verbunden 

mit einer möglichen sinnlosen Zerstörung und Beschädigung.  

3.  Versicherungsschutz für Elektronikschäden 

Elektronikschäden sind Beschädigungen an Akku, Motor und Steuerungsgeräten durch 
Kurzschluss, Induktion und Überspannung. 

4.  Versicherungsschutz für Feuchtigkeitsschäden 

Versicherungsschutz besteht für Feuchtigkeitsschäden an Akku, Motor und 

Steuerungsgeräten.      

5. Versicherungsschutz für Verschleiß der Akkus 

Versichert ist ein übermäßig starker Leistungsabfall der Ladekapazität des im versicherten E- 
Bike fest verbauten Akkus. Maßgebend ist dabei der State of Health* des Akkus, definiert als 

Verhältnis der ursprünglichen Ladekapazität des verbauten Akkus gem. Herstellerangaben 

(100 %) mit der effektiven Ladekapazität zum Zeitpunkt eines anfälligen Schadeneintrittes. Als 

übermäßiger Leistungsabfall im Sinne dieser Bedingungen gilt ein State of Health von weniger 

als 50 % der ursprünglichen Ladekapazität vor Ablauf des dritten Betriebsjahres ab Zeitpunkt 

der Inbetriebnahme des versicherten E-Bikes.  

*“State of Health“ bezeichnet als Kennwert einer Batterie den Alterszustand im Vergleich zu 

dessen Nenn- beziehungsweise Neuwert und wird in Prozent angegeben. 

6. Versicherungsschutz für vorzeitigen Verschleiß 

Verschleiß ist die Abnutzung der technischen Teile am versicherten Fahrrad, die der 

Sicherstellung der Fahrtüchtigkeit bzw. Sicherheit dienen, inklusive Reifen und Bremsbelägen. 

Versicherungsschutz besteht nach Ablauf von vier Monaten nach Versicherungsbeginn, bis zu 

einem maximalen Fahrradalter von 3 Jahren und gilt ausschließlich bei mehrmonatigen und 

Jahresverträgen. 

Der Verschleiß ist nur dann versichert, wenn die versicherten technischen Teile vor Erreichen 

der üblichen technischen Lebensdauer ihre Eigenschaft zur Sicherstellung der Fahrtüchtigkeit 

des versicherten Fahrrads verlieren.  
 

Art. 7 Ausschlüsse: Nicht versicherte Gefahren und Schäden 

  Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht für: 

a) Schäden, die der Versicherte oder sein Repräsentant vorsätzlich herbeigeführt hat; 

b) Schäden aus gewerblicher Nutzung; 

c) Schäden aus Ereignissen, welche bereits bei Versicherungsbeginn eingetreten waren; 
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d) Schäden, die entstehen: 

 bei der Teilnahme an Sportveranstaltungen oder Wettkämpfen, sei es im Privat-, 

Amateur- oder Profibereich; 

 bei Downhill-Fahrten; 

e) Schäden, die nicht die Gebrauchs- oder Funktionsfähigkeit der versicherten Sache 

beeinträchtigen (z. B. Kratzer, Schrammen, Lack- oder ähnliche Schönheitsschäden); 

f) Schäden durch Rost oder Oxidation; 

g) Schäden durch Be- oder Verarbeitung oder Reparatur; 

h) Schäden infolge von Manipulationen des Antriebssystems (z. B. Tuning) oder durch nicht 

fachgerechte Ein- oder Umbauten sowie Reinigung oder ungewöhnliche insbesondere 

nicht den Herstellervorgaben entsprechende Verwendung des Fahrrades oder E-Bikes / 

Pedelecs; 

i) Schäden, für die ein Dritter als Lieferant (Hersteller oder Händler), Werkunternehmer 

oder aus Reparaturauftrag gesetzlich oder vertraglich haftet (z. B. Gewährleistungs- und 
Garantieansprüche); 

j) Schäden infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender 

Mittel führen im Versicherungsfall dazu, dass der Versicherer die Leistung in einem der 

Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis kürzen können. Kein 

Versicherungsschutz besteht, wenn der Versicherungsnehmer durch alkoholische 

Getränke oder andere berauschende Mittel nicht mehr in der Lage ist, das Fahrrad oder 

E-Bike / Pedelec sicher zu führen. Das ist ab einem Blutalkoholwert von 0,8 Promille der 

Fall.  

Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf Schäden, soweit der Versicherungsnehmer 

dafür von einem Dritten Entschädigung aufgrund von Garantie oder 
Gewährleistungsbestimmungen beanspruchen kann. Sonstige Ersatzansprüche gegen Dritte 

gehen entsprechend der gesetzlichen Regelung bis zur Höhe der geleisteten Zahlungen auf den 

Versicherer über, soweit dem Versicherungsnehmer dadurch kein Nachteil entsteht. Soweit 

der Versicherungsnehmer eine Entschädigung aus einer anderen Sachversicherung (z. B. aus 

einer anderen Fahrradversicherung oder aus einer Haushaltsversicherung) beanspruchen 

kann, ist diese andere Sachversicherung in Anspruch zu nehmen und es besteht kein 

Versicherungsschutz aus der vorliegenden Versicherung (vereinbarte Subsidiarität). 
 

Art. 8 Leistungsumfang  
 

1. Die Entschädigung 

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall insgesamt auf den Wiederbeschaffungswert von 

Sachen gleicher Art und Güte im neuwertigen Zustand maximal auf die vereinbarte 

Versicherungssumme begrenzt. 

Bei einer Beschädigung oder Zerstörung des versicherten Fahrrades oder E-Bikes leistet der 

Versicherer im Falle: 

 eines Teilschadens, die Kosten für die vorzunehmenden Reparaturarbeiten bis zur Höhe 

des Kaufpreises des versicherten Fahrrades oder E-Bikes im Zeitpunkt des Schadenfalles; 

 eines Totalschadens oder bei Abhandenkommen durch eine versicherte Gefahr den 

Wiederbeschaffungswert in gleicher Art und Güte im neuwertigen Zustand, maximal die 

vereinbarte Versicherungssumme.   

Für Zubehörteile nach Art. 4 c) gilt eine Höchstentschädigungsgrenze von 350,00 Euro je 

Ereignis (auf erstes Risiko). Die jährliche Entschädigung ist auf 1000,00 Euro begrenzt. 

2. Versicherungssumme 

Die Versicherungssumme ist der unrabattierte Kaufpreis (Listenpreis) des in der Polizze 
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eingetragenen Fahrrades oder E-Bikes inkl. des mitgeführten Zubehörs und Gepäcks. 

Versicherungswert und damit Versicherungssumme ist der Betrag, der beim erstmaligen 

Verkauf des Rades durch einen gewerblichen Händler in Rechnung gestellt wurde. Auch wenn 

das Rad gebraucht erworben wurde, ist hier der ursprüngliche Kaufpreis des ersten 

Eigentümers anzusetzen. Stellt der Versicherer bei der Beleg- bzw. Fahrradprüfung, z. B.  bei 

einem Schadenfall, fest, dass das versicherte Fahrrad oder E-Bike aufgrund falscher Angaben 

bei Vertragsabschluss mit einer falschen Versicherungssumme versichert wurde, erfolgt eine 

rückwirkende korrekte Einstufung. Die Prämien warden dann in diesem Fall rückwirkend ab 
Vertragsbeginn angepasst. 

§ 56 VersVG findet keine Anwendung. 

3. Ersetzt werden im Versicherungsfall bei:  

a) zerstörten oder abhandengekommenden Sachen der Neuwert; 

b) beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten für die Wiederherstellung der 

Verkehrs- und Funktionstüchtigkeit, höchstens der Neuwert; 

c) Elektronik- und Feuchtigkeitsschäden nach Alter des E-Bikes / Pedelecs bzw. des 

betroffenen Teils ab Erstkauf gestaffelt; 

• bis zu einem Alter von 3 Jahren 100 % der Reparaturkosten, 

• bis zu einem Alter von 6 Jahren 50 % der Reparaturkosten, 

• ab einem Alter über 6 Jahren 25 % der Reparaturkosten. 

 Wird durch den Schaden die Gebrauchsfähigkeit einer Sache nicht beeinträchtigt, so besteht 

kein Entschädigungsanspruch. Restwerte werden angerechnet. 

4. Risikowegfall, Fahrradwechsel 
Fällt ein nach Art. 4 versichertes  Fahrrad / E-Bike  auf sonstige, nicht unter versicherte 

Gefahren fallende Weise weg (Risikowegfall) und erwirbt der Versicherungsnehmer anstelle 

des versicherten  Fahrrades / E-Bikes ein neues Fahrrad / E-Bike, geht der Versicherungsschutz 

ab dem Zeitpunkt des Wegfalles des versicherten Fahrrades / E Bikes, jedoch frühestens mit 

dem Zeitpunkt des Erwerbes des Ersatzfahrrads /  E-Bikes auf dieses Ersatzfahrrad / E-Bike 

über.                             
Der Wegfall des Fahrrades/E-Bikes und die Daten des Ersatzfahrrades / E-Bikes samt Rechnung 

sind dem Versicherer innerhalb eines Monates ab dem Wegfall anzuzeigen. 

Unterlässt der Versicherungsnehmer diese Anzeige, ist der Versicherer unter den in § 6 Abs. 

1a, 2. Satz VersVG (siehe Anhang) genannten Voraussetzungen und Begrenzungen von der 
Verpflichtung zur Leistung frei. 

Hat oder erwirbt der Versicherungsnehmer kein Ersatzfahrrad / E-Bike oder wünscht er keinen 

Versicherungsschutz für das Ersatzfahrrad / E-Bike, ist er berechtigt, den Vertrag mit sofortiger 

Wirkung zu kündigen.  

 

Auf die Bestimmungen des § 68 VersVG wird hingewiesen. 

 

Art. 9 Geltungsbereich 

Der Versicherungsschutz besteht weltweit ohne zeitliche Begrenzung. 

 

Art. 10 Obliegenheiten 

a) Der Versicherte hat Unterlagen über den Hersteller, die Marke und die Rahmennummer 

der versicherten Fahrräder und Pedelecs zu beschaffen und aufzubewahren. 
Anderenfalls kann der Versicherungsnehmer die Entschädigung   nur verlangen, wenn 

er die Merkmale anderweitig nachweisen kann. 

b) Zusätzlich zu den im Folgenden genannten Obliegenheiten hat der 

Versicherungsnehmer bei Reparaturkosten, die voraussichtlich 500,00 Euro 

übersteigen, dem Versicherer vor Reparaturausführung einen Kostenvoranschlag zur 

Genehmigung vorzulegen. Für Elektronikschäden ist ergänzend ein Nachweis zur 



 

Fahrrad/E-Bike_2.2_29012024 

Seite 15 von 30 

 

Schadenursache zu erbringen. 

c) Der Versicherungsnehmer hat bei Schäden durch strafbare Handlungen (z. B. mutwillige 

Beschädigung, Diebstahl oder Unfallflucht) diese 24 Stunden nach Feststellung des 

Ereignisses persönlich bei der zuständigen Polizeidienststelle oder online anzuzeigen. 

Sofern in Zusammenhang mit einem Schaden eine polizeiliche Aufnahme erfolgt ist, ist 

der Versicherer darüber zu informieren. Wenn keine polizeiliche Aufnahme erfolgt ist, 

aber weitere Personen beteiligt sind, so sind diese dem Versicherer zu benennen. Eine 

Kopie der polizeilichen Meldung ist innerhalb von 14 Tagen an den Versicherer zu 
übersenden. 

d) Der Versicherungsnehmer hat sich zu bemühen, jeden Schaden so gering wie möglich zu 

halten und bei / nach Eintritt des Versicherungsfalls der Vereint VAG Assekuradeur 

GmbH über das Online-Schadenformular auf www.vereint.versicherung den 

Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich, spätestens 14 

Tage nach Bekanntwerden – ggf. auch mündlich oder telefonisch – anzuzeigen und 

soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft – auf Verlangen in 

Schriftform – zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalls oder des Umfangs 

der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung über 

Ursache und Höhe des Schadens und über den Umfang der Entschädigungspflicht zu 
gestatten. 

e) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, das versicherte Fahrrad / E-Bike jederzeit 

gemäß den Vorgaben des Herstellers in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten und 

die vorgeschriebenen Wartungsintervalle einzuhalten. 

f) Verletzt der Versicherungsnehmer eine der genannten Obliegenheiten vorsätzlich, so ist 

der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Außer im Fall einer arglistigen 

Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der 

Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den 

Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den 

Umfang der Leistungspflicht ursächlich war. 
      

Im Übrigen gelten die Voraussetzungen und Begrenzungen des § 6 Absätze 1, 1a und 2 VersVG 

(siehe Anhang). 

 

Art. 11 Versicherungsprämie und Zahlungsweise 

 

1. Der Betrag ist sofort nach Abschluss des Versicherungsvertrages fällig und bei Aushändigung 

der Versicherungspolizze zu bezahlen. 

2. Die Vereint VAG Assekuradeur GmbH bietet Ihnen mehrere Möglichkeiten der Zahlung des 

fälligen Beitrags an: 

 jährlich, 

 halbjährlich, 

 vierteljährlich, 

 monatlich oder 

 als Einmalzahlung im Voraus. 

 

Art. 12 Assekuradeur / Vertretung Österreich 

 

Vereint VAG Assekuradeur GmbH Hof 780, 6866 Andelsbuch, Österreich 

Tel: 0043 (0) 551294111 

E-Mail: office@vereint.versicherung 
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Art. 13 Zuständiges Gericht 

 

Für die aus diesem Versicherungsverhältnis entstehenden Rechtsstreitigkeiten ist 

ausschließlich das Gericht des österreichischen Wohnsitzes, Sitzes oder der Niederlassung des 

Versicherungsnehmers zuständig. 
  

Art. 14 Anzuwendendes Recht 

 

 Für diesen Vertrag gilt österreichisches Recht. 

  

Art. 15 Risikoträger 
 

 Ostangler Brandgilde VVaG, Flensburger Straße 5, 24376 Kappeln, Deutschland 

 Tel: + 49 (0) 4642 / 91470 

 E-Mail: info@oab.de 

 

Art. 16 Satzung Ostangler Brandgilde VVaG 

 
 Es gilt die aktuelle Satzung der Ostangler Brandgilde VVaG. 
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Allgemeine Versicherungsbedingungen zum 
ROLAND Fahrrad-Schutzbrief 

 

 
Die Vereint Fahrrad/E-Bike Versicherung bietet umfassende Schutzbriefleistungen in Kooperation mit 

Roland an. 
 

Sofern Sie den Baustein Fahrrad-Schutzbrief vereinbart haben, ist Voraussetzung für einen Anspruch 

auf Leistung, dass die Hilfeleistung von uns organisiert wird. Melden Sie eingetretene Schadenfälle 

daher unverzüglich unserer Notrufzentrale unter der Telefonnummer +49 (0) 46 42 / 91 47 88. 

 

Bitte geben Sie bei dem Telefonat an, dass Sie über die Ostangler Brandgilde VVaG/Vereint VAG 

Assekuradeur GmbH den Schutzbrief abgeschlossen haben. 

 

Unsere Mitarbeiter sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Wir helfen Ihnen sofort weiter. 

Versicherungsschutz besteht für Sie als Versicherungsnehmer sowie für die mit Ihnen ständig in 
häuslicher Gemeinschaft lebenden Personen. Alle für Sie getroffenen Bestimmungen gelten 

sinngemäß für den vorgenannten Personenkreis, sofern nichts anderes vereinbart ist. 

 

Sollten Sie den Fahrrad-Schutzbrief vereinbart haben, gilt Folgendes:  
 

Bedingungstext für die Fahrrad-Schutzbrief-Versicherung (AVB 2022) 
 

§ 1 Versicherungsfall; versicherte Personen; versicherte Fahrräder 

1. Ein Versicherungsfall liegt vor, wenn 

a) die Voraussetzungen für die Erhebung des Anspruchs auf Beistandsleistungen des 

Versicherers gemäß § 3 gegeben sind und 

b) der Anspruch auf Beistandsleistungen durch eine versicherte Person oder eine von ihr 

beauftragte Person beim Notfall-Telefon tatsächlich geltend gemacht wird. 

Werden in den Fällen des § 3, Ziffern 1.2 oder 2.1 Ansprüche auf die Übernahme von Kosten für 

Beistandsleistungen geltend gemacht, ohne dass der Versicherer vor Beauftragung dieser 

Leistungen informiert wurde, so bestimmt sich der Umfang der versicherten Leistung auf die 

hierfür in den vorgenannten Regelungen gesondert definierten Leistungsgrenzen.  

 

2. Versicherte Person ist jeder berechtigte Nutzer eines bei der Vereint VAG Assekuradeur GmbH 

mit einer Fahrrad/E-Bike Versicherung versicherten Fahrrades. 

3. Versichertes Fahrrad ist jedes Fahrrad, für das Versicherungsschutz im Rahmen einer Fahrrad-

Versicherung bei der Vereint VAG Assekuradeur GmbH besteht, sofern es weder gewerblich 

genutzt noch versicherungs- oder zulassungspflichtig ist. Ebenfalls versichert sind mitgeführte 

Fahrrad-Anhänger, sofern diese nicht gewerblich genutzt werden.  

§ 2 Geltungsbereich 

Versicherungsschutz besteht für Schadenfälle innerhalb des geografischen Europas, in den 

Anliegerstaaten des Mittelmeers, auf den Kanarischen Inseln, Madeira und den Azoren.  
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Die Erbringung der Assistance- und Versicherungsleistungen erfolgt in den einzelnen Ländern 

entsprechend der lokalen Verfügbarkeit und den örtlichen Gegebenheiten. 

§ 3 Versicherte Leistungen des ROLAND Fahrrad-Schutzbrief 

Nach einem Schadenfall unterstützt ROLAND die versicherte Person mit aktiver Hilfe und 

übernimmt die nachfolgenden Leistungen, um die versicherte Person schnellstmöglich wieder 

mobil zu machen. 

Die Leistungen sind versichert, wenn das versicherte Fahrrad infolge einer Panne oder eines 

Unfalls nicht mehr fahrbereit ist.  

1.  Bereits ab Wohnort der versicherten Person erbringt ROLAND folgende Leistungen: 

1.1 24-Stunden Service 

ROLAND unterstützt die versicherte Person auch bei technischen Problemen mit Ihrem Fahrrad 

bei Anruf unserer 24- Stunden-Hotline durch Information über die nächstgelegene Fahrrad-

Werkstatt oder bei Bedarf durch Benennung des nächsten für ein Fahrrad geeigneten 

Gastbetriebes. 

1.2 Pannenhilfe  

Sofern in der Nähe des Schadenortes eine qualifizierte mobile Pannenhilfe verfügbar ist und diese 

Leistung in zumutbarer Zeit nach Schadenmeldung angeboten werden kann, sorgt ROLAND für 

den Einsatz dieser mobilen Pannenhilfe am Leistungsort und übernimmt die hierdurch 

entstehenden Kosten. Kosten für Ersatzteile übernimmt ROLAND nicht. 

Organisiert sich die versicherte Person diese Hilfeleistung selbst, übernimmt ROLAND Kosten bis 

50,00 Euro. 

2. Leistungen ab einer Entfernung von 10 km von Ihrem Wohnort  

2.1. Abschleppen  

Kann das versicherte Fahrrad an der Schadenstelle oder dem Leistungsort nicht wieder fahrbereit 

gemacht werden, sorgt ROLAND für das Abschleppen des Fahrrades einschließlich Gepäck bis zur 

nächsten geeigneten Fahrrad-Werkstatt und übernimmt die hierdurch entstehenden Kosten in 
unbegrenzter Höhe. Liegt der Wohnort näher als die nächste geeignete Fahrrad-Werkstatt, erfolgt 

das Abschleppen bis zum Wohnsitz.  

Ist ein von der versicherten Person gewünschter Zielort näher gelegen oder in gleicher Entfernung 

erreichbar, so kann der Abtransport nach einvernehmlicher Abstimmung mit der versicherten 
Person anstelle des Abschleppens zur Fahrrad-Werkstatt bzw. zum Wohnsitz auch dorthin 

erfolgen. 

Für nicht von ROLAND organisiertes Abschleppen erstattet ROLAND die Kosten bis zu einem 
Höchstbetrag von 150,00 Euro. Zusätzlich übernimmt ROLAND die Kosten für den separaten 

Transport von Gepäck und Ladung bis zu 200,00 Euro, wenn ein Transport zusammen mit dem 

Fahrrad nicht möglich ist. 

2.2. Bergung 

Ist das versicherte Fahrrad nach einem Unfall von der Straße oder einem öffentlich befahrbaren 

Fahrradweg abgekommen, sorgt ROLAND für seine Bergung und / oder Abtransport einschließlich 

Gepäck und übernimmt die hierdurch entstehenden Kosten bis zu 2.000,00 Euro.  
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Sofern die Bergung behördlich angewiesen ist, übernimmt ROLAND die entstehenden Kosten in 

voller Höhe.  

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen erbringt ROLAND auch, wenn der versicherten Person 

auf einer Reise das Fahrrad gestohlen wurde und dieser Diebstahl polizeilich gemeldet wurde. 

2.3. Weiter- oder Rückfahrt 

ROLAND organisiert die Weiterfahrt zum ständigen Wohnsitz im Inland oder zum Zielort der 

versicherten Person. Selbstverständlich gilt dies auch für die Rückfahrt vom Zielort zum Wohnsitz 

der versicherten Person sowie die Abholung des wieder fahrbereiten Fahrrades vom Schadenort. 

ROLAND übernimmt hierbei entstehende Kosten bis zur Höhe von 500,00 Euro für die 

a) Fahrt vom Schadenort zum Wohnsitz oder für die Fahrt vom Schadenort zum Zielort, 

b) die Rückfahrt vom Zielort zum Wohnsitz,  

c) die Fahrt zum Schadenort für eine Person, wenn das wieder fahrbereite Fahrrad dort 

abgeholt werden soll.  

2.4. Ersatzfahrrad 

ROLAND vermittelt der versicherten Person ein Ersatzfahrrad und übernimmt die Kosten für die 

Anmietung bis zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft oder bis zum Wiederauffinden des 

gestohlenen Fahrrads, sofern es in einem fahrbereiten Zustand ist. ROLAND zahlt dabei für 

längstens 7 (sieben) Tage maximal 50,00 Euro je Tag.  

Nimmt die versicherte Person die Leistungen Weiter- und Rückfahrt (§ 3 Ziffer 2.3.) in Anspruch, 

übernimmt ROLAND keine Ersatzfahrradkosten. 

2.5. Übernachtungskosten 

ROLAND reserviert auf Wunsch eine Übernachtungsmöglichkeit im nächstgelegenen Hotel und 
übernimmt die Übernachtungskosten für höchstens fünf Nächte bis zu dem Tag, an dem das 

versicherte Fahrrad wiederhergestellt wurde. ROLAND erstattet bis zu 80,00 Euro je 

Übernachtung.  

Nimmt die versicherte Person die Leistung für Weiter- und Rückfahrt (§3 Ziffer 2.3.) in Anspruch, 

übernimmt ROLAND die Übernachtungskosten nur für eine Nacht. 

2.6. Fahrrad-Rücktransport 

 Kann das versicherte Fahrrad am Schadenort oder in dessen Nähe nicht innerhalb von   

    drei Werktagen fahrbereit gemacht werden und übersteigen die voraussichtlichen 

    Reparaturkosten nicht den Betrag, der am Schadentag in Österreich für ein  
    gleichwertiges gebrauchtes Fahrrad aufgewendet werden muss, sorgt ROLAND für den  

    Transport des versicherten Fahrrads zu einer Werkstatt an einem anderen Ort. ROLAND 

    übernimmt die hierdurch entstehenden Kosten bis zur Höhe der Kosten für einen  

    Rücktransport an den ständigen Wohnsitz im Inland der versicherten Person. Diese  

    Leistung erbringt ROLAND auch, wenn das versicherte Fahrrad nach einem Diebstahl  

    wiederaufgefunden wird. 

 Wird vor dem Rücktransport festgestellt, dass ein zum versichertem Fahrrad (E-Bike,   

    Pedelec oder Ähnliches) gehörender Akku beschädigt ist oder so beschädigt sein könnte,    

    dass ein Transport nur als Gefahrgut zulässig ist, leistet ROLAND nur für den  

    Rücktransport des Fahrrades ohne Akku.  
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2.7. Fahrrad-Verschrottung 

Muss das versicherte Fahrrad im europäischen Ausland verzollt oder verschrottet werden, 
übernimmt ROLAND die Erledigung und die Kosten hierfür sowie die Kosten des Transportes vom 

Schadenort zum Einstellort.  

Aus der Verschrottung anfallende Resterträge werden an die versicherte Person ausbezahlt. 
Gepäck lässt ROLAND zu Ihrem Wohnsitz transportieren, wenn ein Transport zusammen mit dem 

gewählten Heimreisemittel nicht möglich ist. Die Kosten des Transportes übernimmt ROLAND bis 

zum Wert der Bahnfracht.   

   Eine Verzollung oder Verschrottung erfolgt nicht, wenn gesetzliche Bestimmungen dem 

entgegenstehen. 

2.8  Notfall-Bargeld 

Gerät die versicherte Person auf einer Reise im Ausland durch den Verlust von Zahlungsmitteln in 

eine finanzielle Notlage, stellt ROLAND den Kontakt zur Hausbank der versicherten Person her 

und vermittelt eine schnelle Auszahlung von Bargeld am Reiseort der versicherten Person.  

Ist dies nicht binnen 24 Stunden nach dem auf die Schadenmeldung folgenden Werktag möglich, 

stellt ROLAND der versicherten Person ein zinsloses Darlehen von bis zu 1.500 € je Schadenfall zur 

Verfügung und trägt die Kosten für Überweisung und Auszahlung bis zu 100 €. 

§ 4 Begriffe 

a) Leistungsort ist eine Stelle am oder in der Nähe des Schadenortes, die mit  dem 

Abschleppfahrzeug nach Straßenverkehrsordnung in zulässiger Weise und 

verkehrstechnisch möglich erreichbar ist. 

b) Panne ist eine Störung (Betriebs-, Brems- oder Bruchschaden) am versicherten Fahrrad, 

aufgrund derer der Fahrtantritt oder eine Weiterfahrt nicht mehr möglich ist.  

Keine Pannen sind  

- entladene oder entwendete Akkus oder  

-  fehlender Reifendruck, wenn dieser wiederum durch Gebrauch einer Luftpumpe behoben 

werden kann oder 

- ein nach Straßenverkehrsordnung unzulässiger Zustand des Fahrrades, wenn dies zu einer 

Untersagung der Weiterfahrt oder zu einer Situation führt, in der aufgrund des 

Hinzutretens weiterer von außen eintretender Umstände die Weiterfahrt unmöglich 

gemacht wird  

c) Pannenhilfe ist eine Wiederherstellung der Fahrbereitschaft am Schaden- bzw. Leistungsort, 

die mit den durch das Pannenhilfsfahrzeug üblicherweise mitgeführten Kleinteilen erfolgen kann. 

Nicht versichert sind Verschleißteile und diejenigen Ersatzteile, die speziell im Schadenfall für 

diese Hilfeleistung angefordert wurden. 

d) Unfall ist beim Ausfall des Fahrrades jedes Ereignis, das unmittelbar von außen mit 

mechanischer Gewalt auf das versicherte Fahrrad einwirkt, infolge dessen das Fahrrad nicht mehr 

fahrbereit ist.  

e) Wohnort ist der Ort in Österreich, an dem die versicherte Person polizeilich gemeldet ist und 

sich überwiegend aufhält. 
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§ 5 Ausschlüsse und Leistungskürzungen 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt: 

a) ROLAND erbringt keine Leistungen, wenn das Ereignis 

aa)  durch Krieg, innere Unruhen, terroristische Handlungen, Anordnungen staatlicher 

Stellen oder Kernenergie verursacht wurde. ROLAND hilft jedoch, soweit möglich, wenn 

die versicherte Person von einem dieser Ereignisse überrascht worden sind, innerhalb 

der ersten 14 Tage seit erstmaligem Auftreten, 

bb)  von der versicherten Person vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurde. 

b)  Außerdem leistet ROLAND nicht, 

aa) wenn die versicherte Person bei Eintritt des Schadens zum Führen des Fahrzeuges nicht 

berechtigt war. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit besteht Versicherungsschutz nur 

für diejenigen versicherten Personen, die von diesem Verstoß ohne Verschulden oder 

leicht fahrlässig keine Kenntnis hatten. Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes 

gegen diese Obliegenheit ist ROLAND berechtigt, die Leistung in einem der Schwere des 

Verschuldens der versicherten Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist die 

versicherte Person nach, dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrlässig war, bleibt der 

Versicherungsschutz bestehen.  

 Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte Person nachweist, 

dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des 

Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer 

obliegenden Leistung ursächlich war, 

bb) wenn die versicherte Person mit dem Fahrrad bei Schadeneintritt an einem Radrennen, 

einer dazugehörigen Übungsfahrt oder einer Geschicklichkeits-prüfung teilgenommen 

hat, sofern diese Veranstaltungen bzw. Fahrten auf zu diesem Zweck, auch nur 

zeitweise, abgesperrten Strecken stattfinden, 

cc) wenn die versicherte Person bei Eintritt des Schadens das Fahrrad zur gewerbsmäßigen 

Vermietung verwendet haben, 

dd) wenn Ein- oder Ausfuhrbeschränkungen oder sonstige gesetzliche Bestimmungen 

 der Erbringung unserer Dienstleistung entgegenstehen, 

ee) für den Transport eines am versicherten Fahrrad befindlichen Akkus, wenn dieser durch 

das versicherte Schadenereignis beschädigt wurde. 

c)  Hat die versicherte Person aufgrund der Leistungen durch ROLAND Kosten erspart, die die 

versicherte Person ohne den Schadeneintritt hätten aufwenden müssen, kann ROLAND die 

Leistung um einen Betrag in Höhe dieser Kosten kürzen. 

d) Bei vorsätzlicher Verletzung einer Obliegenheit gemäß Absätzen a) bb) sowie b) aa) bis b) cc) 

besteht kein Versicherungsschutz. Wird eine dieser Obliegenheiten grob fahrlässig verletzt, 

ist ROLAND berechtigt, die Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens 

entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist die versicherte Person nach, dass sie die 

Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte Person nachweist, dass 

die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
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Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer 

obliegenden Leistung ursächlich war. 

 Das gilt nicht, wenn die versicherte Person die Obliegenheit arglistig verletzt hat. 
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Anhang 

 

Auszüge aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VersVG) 

§ 6. 

(1) Ist im Vertrag bestimmt, dass bei Verletzung einer Obliegenheit, die vor dem Eintritt des   
Versicherungsfalles dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, der Versicherer von der 

Verpflichtung zur Leistung frei sein soll, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die 

Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist. Der Versicherer kann den Vertrag innerhalb 

eines Monates, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer 

Kündigungsfrist kündigen, es sei denn, dass die Verletzung als eine unverschuldete anzusehen 

ist. Kündigt der Versicherer innerhalb eines Monates nicht, so kann er sich auf die vereinbarte 

Leistungsfreiheit nicht berufen. 

(1a) Bei der Verletzung einer Obliegenheit, die die dem Versicherungsvertrag zugrundeliegende 

Äquivalenz zwischen Risiko und Prämie aufrechterhalten soll, tritt die vereinbarte 
Leistungsfreiheit außerdem nur in dem Verhältnis ein, in dem die vereinbarte hinter der für 

das höhere Risiko tarifmäßig vorgesehenen Prämie zurückbleibt. Bei der Verletzung von 

Obliegenheiten zu sonstigen bloßen Meldungen und Anzeigen, die keinen Einfluss auf die 

Beurteilung des Risikos durch den Versicherer haben, tritt Leistungsfreiheit nur ein, wenn die 

Obliegenheit vorsätzlich verletzt worden ist. 

(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die vom Versicherungsnehmer zum Zweck der Verminderung 

der Gefahr oder der Verhütung einer Erhöhung der Gefahr dem Versicherer gegenüber – 

unabhängig von der Anwendbarkeit des Abs. 1a – zu erfüllen ist, so kann sich der Versicherer 

auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn die Verletzung keinen Einfluss auf 

den Eintritt des Versicherungsfalls oder soweit sie keinen Einfluss auf den Umfang der dem 
Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat. 

(3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, dass eine Obliegenheit verletzt wird, die nach 

dem Eintritt des Versicherungsfalles dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so tritt die 

vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober 

Fahrlässigkeit beruht. Wird die Obliegenheit nicht mit dem Vorsatz verletzt, die 

Leistungspflicht des Versicherers zu beeinflussen oder die Feststellung solcher Umstände zu 

beeinträchtigen, die erkennbar für die Leistungspflicht des Versicherers bedeutsam sind, so 

bleibt der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung weder auf die 

Feststellung des Versicherungsfalls noch auf die Feststellung oder den Umfang der dem 

Versicherer obliegenden Leistung Einfluss gehabt hat. 
(4) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer Obliegenheit zum 

Rücktritt berechtigt sein soll, ist unwirksam. 

(5) Der Versicherer kann aus der fahrlässigen Verletzung einer vereinbarten Obliegenheit Rechte 

nur ableiten, wenn dem Versicherungsnehmer vorher die Versicherungsbedingungen oder 

eine andere Urkunde zugegangen sind, in der die Obliegenheit mitgeteilt wird. 

§ 11. 

(1) Geldleistungen des Versicherers sind mit Beendigung der zur Feststellung des 

Versicherungsfalles und des Umfanges der Leistung des Versicherers nötigen Erhebungen 

fällig. Die Fälligkeit tritt jedoch unabhängig davon ein, wenn der Versicherungsnehmer nach 

Ablauf zweier Monate seit dem Begehren nach einer Geldleistung eine Erklärung des 
Versicherers verlangt, aus welchen Gründen die Erhebungen noch nicht beendet werden 

konnten, und der Versicherer diesem Verlangen nicht binnen eines Monats entspricht. 

(2) Sind diese Erhebungen bis zum Ablauf eines Monates seit der Anzeige des Versicherungsfalles 

nicht beendet, so kann der Versicherungsnehmer in Anrechnung auf die Gesamtforderung 

Abschlagszahlungen in der Höhe des Betrages verlangen, den der Versicherer nach Lage der 

Sache mindestens zu zahlen hat. 

(3) Der Lauf der Frist des Abs. 2 ist gehemmt, solange die Beendigung der Erhebungen infolge 

eines Verschuldens des Versicherungsnehmers gehindert ist. 
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(4) Eine Vereinbarung, durch welche der Versicherer von der Verpflichtung, Verzugszinsen zu 

zahlen, befreit wird, ist unwirksam. 

§ 12. 

(1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Steht der Anspruch     

einem Dritten zu, so beginnt die Verjährung zu laufen, sobald diesem sein Recht auf die 
Leistung des Versicherers bekanntgeworden ist; ist dem Dritten dieses Recht nicht 

bekanntgeworden, so verjähren seine Ansprüche erst nach zehn Jahren. 

(2) Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers beim Versicherer angemeldet worden, so ist die 

Verjährung bis zum Einlangen einer in geschriebener Form übermittelten Entscheidung des 

Versicherers gehemmt, die zumindest mit der Anführung einer der Ablehnung derzeit 

zugrunde gelegten Tatsache und gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmung begründet ist. 

Nach zehn Jahren tritt jedoch die Verjährung jedenfalls ein. 

(3)  Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Anspruch auf die Leistung 

nicht innerhalb eines Jahres gerichtlich geltend gemacht wird. Die Frist beginnt erst, nachdem 

der Versicherer dem Versicherungsnehmer gegenüber den erhobenen Anspruch in einer dem 

Abs. 2 entsprechenden  Weise sowie unter Angabe der mit dem Ablauf der Frist verbundenen 

Rechtsfolge abgelehnt hat; sie ist für die Dauer von Vergleichsverhandlungen über den 

erhobenen Anspruch und für die Zeit, in der der Versicherungsnehmer ohne sein Verschulden 

an der rechtzeitigen gerichtlichen Geltendmachung des Anspruchs gehindert ist, gehemmt. 

§ 16. 

 (1) Der Versicherungsnehmer hat beim Abschluss des Vertrages alle ihm bekannten Umstände,    

die für die Übernahme der Gefahr erheblich sind, dem Versicherer anzuzeigen. Erheblich sind 

jene Gefahrumstände,  die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers, den Vertrag 

überhaupt oder zu den vereinbarten Bestimmungen abzuschließen, einen Einfluss auszuüben. 

Ein Umstand, nach welchem der Versicherer ausdrücklich und in geschriebener Form gefragt 

hat, gilt im Zweifel als erheblich. 

(2) Ist dieser Vorschrift zuwider der Anzeige eines erheblichen Umstandes unterblieben, so kann 

der Versicherer vom Vertrag zurücktreten. Das gleiche gilt, wenn die Anzeige eines erheblichen 

Umstandes deshalb unterblieben ist, weil sich der Versicherungsnehmer der Kenntnis des 

Umstandes arglistig entzogen hat. 

(3)  Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten Umstand kannte. 

Er ist auch ausgeschlossen, wenn die Anzeige ohne Verschulden des Versicherungsnehmers 

unterblieben ist; hat jedoch der Versicherungsnehmer einen Umstand nicht angezeigt, nach 

dem der Versicherer nicht ausdrücklich und genau umschrieben gefragt hat, so kann dieser 

vom Vertrag nur dann zurücktreten, wenn die Anzeige vorsätzlich oder grob fahrlässig 
unterblieben ist. 

§ 17. 

(1) Der Versicherer kann vom Vertrag auch dann zurücktreten, wenn über einen erheblichen 

Umstand eine unrichtige Anzeige gemacht worden ist. 

(2) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn die Unrichtigkeit dem Versicherer bekannt war oder die 

Anzeige ohne Verschulden des Versicherungsnehmers unrichtig gemacht worden ist. 

§ 18. 

  Hatte der Versicherungsnehmer die Gefahrenumstände an Hand von vom Versicherer in 

 geschriebener  Form gestellter Fragen anzuzeigen, so kann der Versicherer wegen 

 unterbliebener Anzeige eines  Umstandes, nach dem nicht ausdrücklich und genau 

 umschrieben gefragt worden ist, nur im Falle arglistiger Verschweigung zurücktreten. 

§ 19. 

Wird der Vertrag von einem Bevollmächtigten oder von einem Vertreter ohne 

Vertretungsmacht abgeschlossen, so kommen für das Rücktrittsrecht des Versicherers nicht 
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nur die Kenntnis und die Arglist des Vertreters, sondern auch die Kenntnis und die Arglist des 

Versicherungsnehmers in Betracht. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die 

Anzeige eines erheblichen Umstandes ohne Verschulden unterblieben oder unrichtig gemacht 

ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch ihm selbst ein Verschulden zur Last fällt. 

§ 20. 

(1) Der Rücktritt ist nur innerhalb eines Monates zulässig. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, 

  in welchem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis erlangt. 

(2) Der Rücktritt ist gegenüber dem Versicherungsnehmer zu erklären. Im Falle des Rücktrittes 

 sind, soweit dieses Bundesgesetz nicht in Ansehung der Prämie etwas anderes bestimmt, 

 beide Teile verpflichtet, einander die empfangenen Leistungen zurückzugewähren; eine 

 Geldsumme ist von dem Zeitpunkt des  Empfanges an zu verzinsen. 

§ 21. 

  Tritt der Versicherer zurück, nachdem der Versicherungsfall eingetreten ist, so bleibt seine 

 Verpflichtung zur Leistung gleichwohl bestehen, wenn der Umstand, in Ansehung 

 dessen die Anzeigepflicht verletzt ist, keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls 

 oder soweit er keinen Einfluss auf den Umfang der Leistung des Versicherers gehabt hat. 

§ 21. 

  Tritt der Versicherer zurück, nachdem der Versicherungsfall eingetreten ist, so bleibt seine 

 Verpflichtung  zur Leistung gleichwohl bestehen, wenn der Umstand, in Ansehung dessen die 

 Anzeigepflicht verletzt ist, keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder 

 soweit er keinen Einfluss auf den Umfang der Leistung des Versicherers gehabt hat.  

§ 22. 

  Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung über Gefahrumstände 

 anzufechten, bleibt unberührt. 

§ 23. 

(1) Nach Abschluss des Vertrages darf der Versicherungsnehmer ohne Einwilligung des 

Versicherers weder eine Erhöhung der Gefahr vornehmen noch ihre Vornahme durch  einen 

Dritten gestatten. 

          (2)Erlangt der Versicherungsnehmer davon Kenntnis, dass durch eine von ihm ohne 

 Einwilligung des Versicherers vorgenommene oder gestattete Änderung die Gefahr 
 erhöht ist, so hat er dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu machen. 

§ 24. 

      (1) Verletzt der Versicherungsnehmer die Vorschrift des § 23 Abs. 1, so kann der Versicherer 

  das Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Beruht die 

  Verletzung nicht auf einem Verschulden des Versicherungsnehmers, so muss dieser die 

  Kündigung erst mit dem Ablauf eines Monates gegen sich gelten lassen. 

(2) Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monates von dem Zeitpunkt an 

 ausgeübt wird,  in welchem der Versicherer von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt, 

 oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Erhöhung bestanden hat. 

§ 25. 

(1) Der Versicherer ist im Fall einer Verletzung der Vorschrift des § 23 Abs. 1 von der Verpflichtung 

 zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall nach der Erhöhung der Gefahr eintritt. 

(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn die Verletzung nicht auf einem 

 Verschulden des Versicherungsnehmers beruht. Der Versicherer ist jedoch auch in 
 diesem Fall von der Verpflichtung zur  Leistung frei, wenn die im § 23 Abs. 2 vorgesehene 

 Anzeige nicht unverzüglich gemacht wird und der Versicherungsfall später als einen 

 Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzeige dem Versicherer hätte 
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 zugehen müssen, es sei denn, dass ihm in diesem Zeitpunkt die Erhöhung der Gefahr 

 bekannt war. 

(3) Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt auch dann bestehen, wenn zur Zeit des 

 Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und 

 eine Kündigung nicht erfolgt ist oder wenn die Erhöhung der Gefahr keinen Einfluss auf den 

 Eintritt des Versicherungsfalls oder soweit sie keinen Einfluss auf den Umfang der Leistung 

 des Versicherers gehabt hat. 

§ 26. 

  Die Vorschriften der §§ 23 bis 25 sind nicht anzuwenden, wenn der Versicherungsnehmer zu 

 der Erhöhung  der Gefahr durch das Interesse des Versicherers oder durch ein Ereignis, für 

 das der Versicherer haftet, oder durch ein Gebot der Menschlichkeit veranlasst wird. 

§ 27. 

(1) Tritt nach dem Abschluss des Vertrages unabhängig vom Willen des Versicherungsnehmers 

 eine Erhöhung  der Gefahr ein, so ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis 

 unter Einhaltung einer  Kündigungsfrist von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht 

 erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in 

 dem der Versicherer von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt hat, oder wenn der 

 Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Erhöhung bestanden hat. 

(2) Der Versicherungsnehmer hat, sobald er von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt, dem 

 Versicherer unverzüglich Anzeige zu machen. 

(3) Ist die Erhöhung der Gefahr durch allgemein bekannte Umstände verursacht, die nicht nur auf 

 die Risken bestimmter Versicherungsnehmer einwirken, etwa durch eine Änderung von 

 Rechtsvorschriften, so  erlischt das Kündigungsrecht des Versicherers nach Abs. 1 erst nach 

 einem Jahr und ist Abs. 2 nicht  anzuwenden. 

§ 28. 

(1) Wird die im § 27 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht unverzüglich gemacht, so ist der 

 Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall später als 

 einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzeige dem Versicherer hätte 

 zugehen müssen. 

(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Erhöhung der Gefahr in dem 

 Zeitpunkt bekannt war, in welchem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. Das gleiche 

 gilt, wenn zur Zeit des  Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des 

 Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist oder wenn die Erhöhung  der 

 Gefahr keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder soweit sie keinen 

 Einfluss auf den Umfang der Leistung des Versicherers gehabt  hat. 

§ 29. 

  Eine unerhebliche Erhöhung der Gefahr kommt nicht in Betracht. Eine Erhöhung der Gefahr 

 kommt auch dann nicht in Betracht, wenn nach den Umständen als vereinbart anzusehen 

 ist, dass das Versicherungsverhältnis durch die Erhöhung der Gefahr nicht berührt werden 

 soll. 

§ 30. 

  Die Vorschriften der §§ 23 bis 29 sind auch auf eine in der Zeit zwischen Stellung und Annahme 

 des Versicherungsantrages eingetretene Erhöhung der Gefahr anzuwenden, die dem 

 Versicherer bei der Annahme des Antrages nicht bekannt war. 

§ 31. 

(1) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer nach den Vorschriften dieses 

  Kapitels zum Rücktritt oder zur Kündigung berechtigt ist, nur für einen Teil der 
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Gegenstände oder Personen vor, auf die sich die Versicherung bezieht, so steht dem Versicherer 

das Recht des Rücktrittes oder der Kündigung für den übrigen Teil nur zu, wenn anzunehmen ist, 

dass für diesen allein der Versicherer den Vertrag unter den gleichen Bestimmungen nicht 

geschlossen hätte. 

(2) Macht der Versicherer von dem Recht des Rücktrittes oder der Kündigung für einen Teil der 

Gegenstände oder Personen Gebrauch, so ist der Versicherungsnehmer berechtigt, das 

Versicherungsverhältnis für den übrigen Teil zu kündigen; die Kündigung kann jedoch nicht für 

einen späteren Zeitpunkt als den Schluss der Versicherungsperiode erklärt werden, in welcher 

der Rücktritt des Versicherers oder seine Kündigung wirksam wird. 

(3) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer wegen einer Verletzung der 

 Vorschriften über die Erhöhung der Gefahr von der Verpflichtung zur Leistung frei ist, für 

 einen Teil der Gegenstände oder Personen vor, auf die sich die Versicherung bezieht, so 

 ist die Vorschrift des Abs. 1 auf die Befreiung  entsprechend anzuwenden. 

§ 32. 

 Eine Vereinbarung, durch welche der Versicherungsnehmer bestimmte Obliegenheiten zum 

 Zweck der Verminderung der Gefahr oder zum Zweck der Verhütung einer Erhöhung der 

 Gefahr übernimmt, wird durch die Vorschriften dieses Kapitels nicht berührt. 

§ 38. 

(1) Ist die erste oder einmalige Prämie innerhalb von 14 Tagen nach dem Abschluss des 

 Versicherungsvertrags und nach der Aufforderung zur Prämienzahlung nicht gezahlt, so ist der 

 Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, berechtigt, vom Vertrag 

 zurückzutreten. Es gilt als Rücktritt, wenn der Anspruch auf die Prämie nicht innerhalb  dreier 

 Monate vom Fälligkeitstag an gerichtlich geltend gemacht wird. 

(2) Ist die erste oder einmalige Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls und nach Ablauf 

der Frist des Abs. 1 noch nicht gezahlt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung 

frei, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer an der rechtzeitigen Zahlung der Prämie ohne 

sein Verschulden verhindert war. 

(3) Die Aufforderung zur Prämienzahlung hat die im Abs. 1 und 2 vorgesehenen Rechtsfolgen nur, 

 wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer dabei auf diese hingewiesen hat. 

(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen der Abs. 1 und 2 nicht aus. 

§ 39. 

(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so kann der Versicherer dem 

Versicherungsnehmer auf dessen Kosten schriftlich eine Zahlungsfrist von mindestens zwei 

Wochen bestimmen; zur Unterzeichnung genügt eine Nachbildung der eigenhändigen 

Unterschrift. Dabei sind die Rechtsfolgen anzugeben, die nach Abs. 2 und 3 mit dem Ablauf der 

Frist verbunden sind. Eine Fristbestimmung, ohne Beachtung dieser Vorschriften, ist 

unwirksam. 

(2) Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf der Frist ein und ist der Versicherungsnehmer zur 

 Zeit des Eintrittes mit der Zahlung der Folgeprämie im Verzug, so ist der Versicherer von 

 der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer an der 

 rechtzeitigen Zahlung ohne sein Verschulden verhindert war. 

(3) Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist das Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung 

 einer Kündigungsfrist kündigen, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung im Verzug 

 ist. Die Kündigung kann bereits mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden 

 werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer in 

 diesem Zeitpunkt mit der Zahlung im Verzug ist; darauf ist der  Versicherungsnehmer bei der 

 Kündigung ausdrücklich aufmerksam zu machen. Die Wirkungen der Kündigung fallen fort, 
 wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monates nach der Kündigung oder, falls 
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 die Kündigung mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monates nach 

 dem Ablauf der Zahlungsfrist die Zahlung nachholt, sofern nicht der Versicherungsfall 

 bereits eingetreten ist. 

(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen der Abs. 1 bis 3 nicht aus. 

§ 51. 

(1) Wenn die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses (Versicherungswert) 

erheblich übersteigt, kann sowohl der Versicherer als auch der Versicherungsnehmer 

verlangen, dass zur Beseitigung der Überversicherung die Versicherungssumme unter 

verhältnismäßiger Minderung der Prämie mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. 

(2) Ist die Überversicherung durch ein Kriegsereignis oder durch eine behördliche Maßnahme aus 

Anlass eines Krieges verursacht oder ist sie die unvermeidliche Folge eines Krieges, so kann der 

Versicherungsnehmer das Verlangen nach Abs. 1 mit Wirkung vom Eintritt der 
Überversicherung abstellen. 

(3) In den Fällen der Abs. 1 und 2 sind die dem Versicherungsnehmer zurückzuerstattenden 

Prämienteile erst am Schluss der Versicherungsperiode zu zahlen. 

(4) Schließt der Versicherungsnehmer den Vertrag in der Absicht ab, sich aus der 

Überversicherung einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, so ist der Vertrag 

nichtig. 

(5) Das Recht des Versicherungsnehmers, den Vertrag wegen Irrtums anzufechten, bleibt 

unberührt. 

§ 59. 

(1) Ist ein Interesse gegen dieselbe Gefahr bei mehreren Versicherern versichert und übersteigen 

 die Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus 

 anderen Gründen die  Summe der Entschädigungen, die von jedem einzelnen Versicherer 

 ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden 

 (Doppelversicherung), so sind die Versicherer in der Weise zur ungeteilten Hand 

 verpflichtet, dass dem Versicherungsnehmer jeder Versicherer für den Betrag  haftet, dessen 
 Zahlung ihm nach seinem Vertrag obliegt, der Versicherungsnehmer aber im ganzen nicht 

 mehr als den Betrag des Schadens verlangen kann. 

(2) Die Versicherer sind nach Maßgabe der Beträge, deren Zahlung ihnen dem 

 Versicherungsnehmer  gegenüber vertragsmäßig obliegt, untereinander zum Ersatz 

 verpflichtet. Ist auf eine der Versicherungen ausländisches Recht anzuwenden, so kann der 

 Versicherer, für den das ausländische Recht gilt, vom anderen Versicherer nur dann Ersatz 

 verlangen, wenn er selbst nach dem für ihn maßgebenden Recht zum Ersatz verpflichtet ist. 

(3) Hat der Versicherungsnehmer eine Doppelversicherung in der Absicht genommen, sich 

 dadurch einen  rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, so ist jeder in dieser Absicht 

 geschlossene Vertrag nichtig. 

§ 60. 

(1) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch welchen die Doppelversicherung entstanden 

ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der Doppelversicherung abgeschlossen, so kann er 

verlangen, dass der später abgeschlossenen Vertrag aufgehoben oder die 

Versicherungssumme, unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie, auf den Teilbetrag 

herabgesetzt wird, der durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist. 

(2) Das gleiche gilt, wenn die Doppelversicherung dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der 

 mehreren Versicherungsverträge der Versicherungswert gesunken ist. Sind jedoch in 

 diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen der 

 Versicherer abgeschlossen worden, so kann der Versicherungsnehmer nur die 

 verhältnismäßige Herabsetzung der Versicherungssummen und der Prämien verlangen. 



 

Fahrrad/E-Bike_2.2_29012024 

Seite 29 von 30 

 

(3) Die Aufhebung oder Herababsetzung wird erst mit dem Ablauf der Versicherungsperiode 

 wirksam, in der sie verlangt wird. Das Recht, die Aufhebung oder die Herabsetzung zu 

 verlangen, erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht unverzüglich geltend macht, 

 nachdem er von der Doppelversicherung Kenntnis erlangt hat. 

§ 67. 

(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Schadenersatzanspruch gegen einen Dritten zu, so geht 

der Anspruch auf den Versicherer über, soweit dieser dem Versicherungsnehmer den Schaden 

ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht 

werden. Gibt der Versicherungsnehmer seinen Anspruch gegen den Dritten oder ein zur 

Sicherung des Anspruches dienendes Recht auf, so wird der Versicherer von seiner 

Ersatzpflicht insoweit frei, als er aus dem Anspruch oder dem Recht hätte Ersatz erlangen 

können. 

(2) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen einen mit ihm in häuslicher 

Gemeinschaft lebenden Familienangehörigen, so ist der Übergang ausgeschlossen; der 

Anspruch geht jedoch über, wenn der Angehörige den Schaden vorsätzlich verursacht hat. 

§ 71. 

(1) Die Veräußerung ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. Wird die Anzeige weder vom 

Erwerber noch vom Veräußerer unverzüglich erstattet, so ist der Versicherer von der 

Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem 

Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen. 

(2) Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt bestehen, wenn ihm die Veräußerung in 

dem Zeitpunkt bekannt war, in welchem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, oder wenn 

die Anzeige nicht vorsätzlich unterlassen worden ist und die Veräußerung keinen Einfluss auf 

den Eintritt des Versicherungsfalls oder soweit sie keinen Einfluss auf den Umfang der dem 

Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat. Das gleiche gilt, wenn zur Zeit des Eintrittes des 

Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine 

Kündigung nicht erfolgt ist. 

§ 74. 

(1) Die Versicherung kann von demjenigen, welcher den Vertrag mit dem Versicherer abschließt, 

 im eigenen Namen für einen anderen, mit oder ohne Benennung der Person des 

 Versicherten, genommen werden (Versicherung für fremde Rechnung). 

(2) Wird die Versicherung für einen anderen genommen, so ist, auch wenn der andere benannt 

 wird, im Zweifel anzunehmen, dass der Vertragschließende nicht als Vertreter, sondern 

 im eigenen Namen für fremde Rechnung handelt. 

§ 75. 

(1) Bei der Versicherung für fremde Rechnung stehen die Rechte aus dem Versicherungsvertrag 

 dem Versicherten zu. Die Übermittlung eines Versicherungsscheines kann jedoch nur der 

 Versicherungsnehmer verlangen. 

(2) Der Versicherte kann ohne Zustimmung des Versicherungsnehmers über seine Rechte nur 

 dann verfügen  und diese Rechte nur dann gerichtlich geltend machen, wenn er im Besitz eines 

 Versicherungsscheines  ist. 

§ 76. 

(1) Der Versicherungsnehmer kann über die dem Versicherten aus dem Versicherungsvertrag 

 zustehenden Rechte im eigenen Namen verfügen. 

(2) Ist ein Versicherungsschein ausgestellt, so ist der Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des 

 Versicherten nur dann zur Annahme der Zahlung und zur Übertragung der Rechte des 

 Versicherten befugt, wenn er im Besitz des Scheines ist. 
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(3) Der Versicherer ist zur Zahlung an den Versicherungsnehmer nur verpflichtet, wenn dieser ihm 

 gegenüber nachweist, dass der Versicherte seine Zustimmung zur Versicherung erteilt hat. 

§ 77. 

  Der Versicherungsnehmer ist nicht verpflichtet, dem Versicherten oder, falls über das 

Vermögen des  Versicherten ein Insolvenzverfahren eröffnet ist, dem Insolvenzverwalter 

beziehungsweise dem  Treuhänder der Gläubiger den Versicherungsschein auszuliefern, 

bevor er wegen der ihm gegen den Versicherten in Bezug auf die versicherte Sache 

zustehenden Ansprüche befriedigt ist. Er kann sich für diese Ansprüche aus der 

Entschädigungsforderung gegen den Versicherer und nach der Einziehung der  Forderung aus 

der Entschädigungssumme vor dem Versicherten und dessen Gläubigern befriedigen. 

§ 78. 

  Soweit nach den Vorschriften dieses Bundesgesetzes die Kenntnis und das Verhalten des 

 Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung ist, kommt bei der Versicherung für fremde 

 Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten in Betracht. 

§ 79. 

(1) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein Wissen 

 abgeschlossen  worden ist oder eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers 

 nicht tunlich war. 

(2) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten abgeschlossen und 

 beim Abschluss das Fehlen des Auftrages dem Versicherer nicht angezeigt, so braucht dieser 

 die Einwendung, dass der Vertrag ohne Wissen des Versicherten abgeschlossen worden 

 ist, nicht gegen sich gelten zu lassen. 

§ 80. 

(1) Ergibt sich aus den Umständen nicht, dass die Versicherung für einen anderen genommen 

werden soll, so  gilt sie als für eigene Rechnung genommen. 

(2) Ist die Versicherung für Rechnung „wen es angeht“ genommen oder ist sonst aus dem Vertrag 

zu entnehmen, dass unbestimmt gelassen werden soll, ob eigenes oder fremdes Interesse 

versichert ist, so sind die Vorschriften der §§ 75 bis 79 anzuwenden, wenn sich ergibt, dass 

fremdes Interesse versichert ist. 

§ 91. 

Bei der Gebäudeversicherung muss die im Falle einer nicht rechtzeitigen Zahlung der Prämie 

nach § 39 zu bestimmende Zahlungsfrist mindestens einen Monat betragen. 

 


